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Aufstellungsbeschluss  
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB)  
 

 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Gifhorn hat 18.09.2025 gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetz-

buches (BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 52 „Mischgebiet Südtangente“, 2. 
Änderung beschlossen. Der Geltungsbereich des Bauleitplanes ist aus dem nachfolgenden 

Übersichtsplan ersichtlich, der Bestandteil dieser Bekanntmachung ist.  

 

Es handelt sich um die Änderung eines rechtskräftigen Bebauungsplanes, die gem. § 13a 

BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren durchgeführt 

werden soll. Das Verfahren wird gem. § 13a BauGB nach § 13 BauGB ohne Durchführung ei-
ner Umweltprüfung angewendet.  

 

Ziel / Zweck: Mit der Aufstellung dieses Bauleitplanes ist beabsichtigt, die Verkaufsflächen 

und Sortimente der Ladengeschäfte an der Braunschweiger Straße neu zu ordnen. Der Dis- 

counter, der aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 89 „Heidebrink“ hierher um-

siedeln möchte, strebt eine Verkaufsfläche von bis zu 1.800 m² für Lebensmittelsortimente 

an. Bisher waren an dem Standort jedoch lediglich Möbelsortimente zugelassen. Mit dieser 

Planung soll die Verkaufsflächenverschiebung und Neuordnung der Sortimente entsprechend 

des Einzelhandelskonzeptes ermöglicht werden. 

  

Die Öffentlichkeit erhält entsprechend Gelegenheit sich über die allgemeinen Ziele, Zwecke 

und wesentlichen Auswirkungen der Planung zu informieren und sich bis zum 01.12.2025 zu 

äußern.  

 
Zeit: Während der folgenden Dienstzeiten der Stadt Gifhorn:  

 

montags bis freitags 8.30 - 12.00 Uhr  

montags bis mittwochs 14.00 - 16.00 Uhr  

donnerstags 14.00 - 17.00 Uhr  

 

sowie nach telefonischer Vereinbarung (Tel.: 05371/88-217).  
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Ort: Im Rathaus Gifhorn, Marktplatz 1, 38518 Gifhorn, Fachbereich Stadtentwicklung, 2. OG, 

neben Zimmer 202.  

 

Die Stadt Gifhorn informiert, dass gemäß Europäischer Datenschutz-Grundverordnung (EU-

DSGVO) personenbezogene Daten wie Name, Adressdaten sowie E-Mail-Adresse mit der Ab-

gabe von Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 bzw. § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit Artikel 

6 Absatz 1c EU-DSGVO für die gesetzlich bestimmten Dokumentations- und Informations-

pflicht genutzt und gespeichert werden. 

 

 

Gifhorn, 13.11.2025 

 

gez.: 

Matthias Nerlich     

Bürgermeister 

 

 


